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Sie sind arbeitslos und wollen sich beruflich weiterbilden? 

Das Arbeitsmarktservice (AMS) sichert Ihnen mit der Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes während 
Qualifizierungs- oder Berufsorientierungsmaßnahmen die finanzielle Existenz. 

Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes  

Wer? 
Diese Förderung können Arbeitslose für arbeits-
marktpolitisch sinnvolle Maßnahmen erhalten, die zu 
einer Erhöhung der Vermittlungschancen auf dem 
Arbeitsmarkt beitragen. 

Was? 
Diese Beihilfe sichert die finanzielle Existenzgrundla-
ge während der Teilnahme an arbeitsmarktpolitisch 
sinnvollen beruflichen Qualifizierungs-, Berufsorientie-
rungs- und Trainingsmaßnahmen, Maßnahmen der 
aktiven Arbeitssuche, am Unternehmensgründungs-
programm für Arbeitslose bzw. an einer Arbeitsstif-
tung.  

Die Maßnahme muss mindestens 1 Woche dauern 
und mindestens 16 Maßnahmenstunden pro Woche 
umfassen. 

Wie viel? 
Die Höhe der Beihilfe zur Deckung des Lebensunter-
haltes richtet sich nach der Höhe des Arbeitslosen-
geldes bzw. der Notstandshilfe, entspricht aber min-
destens:  

• EUR 8,- täglich für Jugendliche vor Vollendung des 
18. Lebensjahres; 

• EUR 13,- täglich für erwachsene Teilneh-
mer/Teilnehmerinnen an Teilzeitmaßnahmen, die 
mindestens 16 aber weniger als 25 Maßnahmen-
stunden pro Woche umfassen; 

• EUR 18,50 täglich für erwachsene Teilneh-
mer/Teilnehmerinnen an Maßnahmen, die mindes-
tens 25 Maßnahmenstunden pro Woche umfassen.

 

 

Zu diesen Beträgen kommen gegebenenfalls noch 
Familienzuschläge dazu.  

Alle FörderungswerberInnen, die eine Beihilfe zur 
Deckung des Lebensunterhaltes erhalten, sind in 
der Kranken-, Unfall-, und Pensionsversicherung 
(Ersatzzeit) versichert. 

Wie lange? 

Die Beihilfen werden für die Gesamtdauer einer 
Maßnahme (z.B. Buchhaltungskurs) bzw. für ein zu-
sammengehöriges Maßnahmenpaket gewährt (z.B. 
Buchhaltung I und II gelten als eine Maßnahme).  

Wo? 

Die Beihilfen sind an ein Beratungsgespräch gebun-
den. Dies erfordert, dass der/die Förderungswerbe-
rIn mit dem/der zuständigen BeraterIn der regiona-
len Geschäftsstelle des AMS rechtzeitig vor Beginn 
der Maßnahme Kontakt aufnimmt. 

 

                                                          

 
 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                              


